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sucht anzunehmen, der Graf habe grundsätzlich den Islam toleriert29. 
Zu diesem Eindruck trägt auch eine von dem arabischen Geographen al- 
Idrisi gemachte Äußerung über Roger I. bei: „Als der Thron seiner 
Herrschaft errichtet war, tat er den Völkern der Insel Gerechtigkeit 
kund, garantierte ihnen ihre Religion und ihre Gesetze und gewährte 
ihnen Sicherheit des Lebens, des Vermögens, der Familie und der Nach­
kommen“30.

and the Muslim Mediterranean, in: Anglo-Norman Studies VII. Proceedings of 
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und lediglich mit Hinweis auf die „assoluta tolleranza“ der Normannen die Glaub­
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Es gibt aber Quellen, die zu einer Relativierung dieses Eindrucks ver­
anlassen. Der normannische Geschichtsschreiber Gottfried Malaterra 
berichtet, daß Roger I. bei der Einnahme der Stadt Enna (Castrogio- 
vanni) im Innern Siziliens (1088/89) den arabischen Stadtherrn al- 
Qasim b. Hammud zur Konversion zum Christentum zwang31. Aus 
einer griechischen Urkunde von 1141 entnehmen wir ferner, daß der 
Graf der Taufpate eines Muslims namens Ahmet war, der nach der Taufe 
den Namen Roger annahm32. Daraus kann man schließen, daß das 
Zugeständnis der freien Religionsausübung nur in solchen Fällen 
gemacht wurde, in denen es sich um überwiegend von Muslimen 
bewohnte Städte wie z.B. Palermo handelte, in denen man auf die Kolla­
boration der Andersgläubigen angewiesen war.


